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98 DAS WOHNEN

Neuland Verlag S. A. ä Zürich, est entre tres obligeamment
dans les vues de la Section romande. La redaction a ete con-
fiee ä Mr. Camille Martin architecte ä Geneve, en col-
laboration avec le Bureau de la Section. Nous comptons que
le premier numero de l'edition francaise pourra paraitre
avant la fin de l'annee.

La Section romande tient ä accorder ses membres un
avantage qui les engage ä soutenir notre organe, ä le lire,
ä le faire connaitre. Le Comite a decide d'allouer ä l'editeur
une Subvention qui permettra de reduire le prix de l'abonne-
ment annuel ä fr. 2.50 pour les membres de la Section.

Nous esperons que tous voudront bien renouveler leur
abonnement en nous retournant le bulletin annexe ä ce
rapport.

Ce n'est qu'ä cette condition que l'edition francaise de
notre organe l'H abitation en Suisse pourra vivre, se
developper, servir utilement ä notre propagande, offrir ä tous
ceux que preoccupe la question du logement une serieuse
et liehe documentation.

Propagande.
Le Bureau de la Section a repondu ä toutes les demandes

de Conference qui lui ont ete faites.
Une occasion exceptionnelle de renseigner le public, de

l'acquerir ä nos idees a ete fournie par l'Exposition de
la Petite Habitation Familiale (plans et maquet-
tes de cites-jardins, de maisons familiales construites en
Suisse ces dernieres annees), organise par le Comite central.
Cette exposition apres avoir circule dans les principales
villes de la Suisse allemande: Bäle, Berne, Bienne, Winter-
thour, Zürich, etc. s'est ouverte ä Geneve en fevrier, puis
ä Lausanne en avril. On a enregistre, dans cette
derniere ville, plus de 1500 entrees. Les Conferences organisees
au cours de l'exposition ont ete, en general, tres suivies.

=1 HYPOTHEKARWESEN 1e

Pfandbrief. In der Märzsession 1928 hat der Ständerat
das Bundesgesetz über die Ausgabe von Pfandbriefen
durchberaten. Der Entwurf des Bundesrates datiert vom 14.
Dezember 1925; der Ständerat hat sonach reichlich Zeit hiefür
benötigt. Ueber den Inhalt des Gesetzes orientiert ein
Artikel <Der schweizerische Pfandbrief» von Prof. Dr. Mangold

in No. 7 des 1. Jahrg. unseres Verbandsorgans. Die Vorlage

geht nun an den Nationalrat, wo sie hoffentlich rascher
behandelt wird im Interesse einer baldigen Verbesserung der
Verhältnisse auf dem Hypothekenmarkt.

WOHNUNGSMARKT

Luzern. Der Stadtrat hat über die Wohnungszählung
vom April.1927 in Luzern einen Bericht erstattet,

dem folgende interessante Mitteilungen entnommen sind:
Die Gesamtzahl der Wohnräume einschliesslich Mansardenwohnungen

betrug im Jahre 1920 40,182, im Jahre 1927 aber
42,069, somit 1887 Wohnräume mehr als 1920. Leerstehende
Wohnungen sind 37 zu verzeichnen gegenüber 49 im Jahre
1920. Die Mietzinserhöhung seit 1913 betrug im Durchschnitt
bei den Eigentümerwohnungen 43,02%, bei Mietwohnungen
71,06%. Die durchschnittliche Besetzung der Wohnungen
beträgt 1927 3,95 Personen gegenüber 4,1 Personen im Jahre
1920. Am Zähltage waren noch 39 Familien in Notwohnungen
untergebracht.

1^1 BEHÖRDLICHE MASSNAHMEN M=e

Luzern. Der Stadtrat beantragt dem Grossen Stadtrat die
Erwerbung einer Anzahl Grundstücke zum Zweck der Erhaltung

des Städte- und Landschaftsbildes und für
die Schaffung öffentlicher Anlagen, ferner zur

Arrondierung des Grundbesitzes der Gemein.
d e und als Reservegrundbesitz. Für die Schaffung
einer Parkanlage am Spittelerquai im Ausmass von rund 7000
Quadratmeter beantragt der Stadtrat auch die Expropriation
der Seefeld-Liegenschaft. Die Parkanlage erfordert laut
Voranschlag die Summe von 700,000 Fr. An diesen Betrag stehen
private Subventionen von rund 340,000 Fr. in Aussicht. Die
gesamten Erwerbungen von Grundstücken, die am See und in
verschiedenen Teilen der Stadt liegen, umfassen ein Flächen-
mass von 82,567 Quadratmeter und beanspruchen einen
Kostenbetrag von 982,598 Fr.

AUSSTELLUNGEN

Das neue Heim II im Kunstgewerbemuseum Zürich, vom
2. Juni bis 15. Juli 1928.

Schweizerische Städtebauausstellung in Zürich vom 4.—29.
August 1928.

Internationaler Wohn- und Städtebaukongress und
Ausstellung in Paris vom 2.-8. Juli 1928.

m VERBANDSNACHRICHTEN E=

Baugenossenschaft des eidgen. Personals Zürich.

Mittwoch, den 18. April abends 7 Uhr hat unsere Genossenschaft

ihre diesjährige gut besuchte Generalversammlung
abgehalten. Das Protokoll der letzten ausserordentlichen
Generalversammlung wurde diskussionslos genehmigt. Geschäftsbericht

und Jahresrechnung wurden ebenfalls ohne Diskussion
genehmigt. Der Rechnungsabschluss für das verflossene
Geschäftsjahr darf als befriedigend bezeichnet werden. Nach den
üblichen Amortisationen auf Hypotheken und Einlage in den
Erneuerungsfond bleibt ein Vortrag von Fr. 686.— auf neue
Rechnung. Der Zinsfuss für das Genossenschaftskapital pro
1927 wird wie bis aiihin auf 4% festgesetzt. Dazu darf
bemerkt werden, dass, nachdem die Anteilscheine der Genossenschafter

dem Gesetz für Stempel- und Couponsteuer
unterworfen sind, welche die Genossenschaftskasse mit dem
Betrag von 2000 Fr. belastet, die Verzinsung eine gute ist.

Eine länger, aber sachlich geführte Diskussion rief die
Aenderung des Artikels 13 unserer Statuten hervor. Bisher
hatte jeder Mieter nur 2 Anteilscheine zu Fr. 300 zu übernehmen.

Zur Erfüllung dieses Pflichtanteiles betrug die monatliche

Mindestrate Fr. 10.—. Um das Interesse der Mieter zu
fördern und das Unternehmen auf eine solide Grundlage zu
stellen, ist der Verwaltungsrat mit folgendem Antrag vor die
Versammlung getreten:

Mieter einer Genossenschaftswohnung haben pro Zimmer
mindestens einen Anteil zu übernehmen. Die monatliche
Mindestrate auf Pflichtanteile beträgt Fr. 20.—. Für Mieter in
besonders bedrängter Lage kann die Betriebskommission auf
begründetes Gesuch hin die monatliche Rate auf Fr. 10.—
reduzieren.

In der Schlussabstimmung wurde dieser Antrag mit 202
Stimmen angenommen. Diejenigen Genossenschafter, die von
diesem Beschluss betroffen werden, möchten wir ersuchen,
die Zeichnung der erforderlichen Anteilscheine vorzunehmen
und mit den Einzahlungen sofort beginnen zu wollen. Unser
Unternehmen ist gut finanziert und wenn ein fester Wille der
Mitgliedschaft vorhanden ist, von einem wirklichen
Genossenschaftsgeist unterstützt, wird dasselbe jederzeit allen Stürmen

Trotz bieten.
Ein Antrag des Verwaltungsrates über Abschreibung von

Genossenschaftskapital, der vom Vorsitzenden und dem II.
Kassier einlässlich begründet wurde, erhielt die stillschweigende

Zustimmung der Versammlung.
Zufolge der Entwicklung und Vergrösserung unserer

Genossenschaft musste das Geschäftsreglement für die
Betriebskommission und den Verwaltungsrat den veränderten Verhältnissen

angepasst werden. Die beantragte Aenderung wurde
gut geheissen.
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Das Budget pro 1928 erhielt ebenfalls die ungeteilte
Zustimmung der Versammlung. Dasselbe sieht vor an Einnahmen
Fr. 594.832.—. An wichtigen Ausgaben:

Kapitalzinsen Fr. 334.347.—
Anteilscheinzinsen 39.088.—
Steuern und Abgaben 52.000.—
Unterhalt und Reparaturen 49.000.—
Erstellung der Schwemmkanalisation in der

Kolonie Röntgen-Fabrikstrasse 8.000.—
Der Posten für Unterhalt und Reparaturen mag vielleicht

vielen Genossenschaftern etwas gross erscheinen. Es ist aber
das Bestreben der Genossenschaftsleitung unsere Kolonien in
tadellosem und vorbildlichem Zustand, im Interesse des
Unternehmens zu erhalten.

Alle jene Kreise, die mit scheelen Augen die Entwicklung
der gemeinnützigen Baugenossenschaften betrachten und
hintenherum auf verleumderische Weise zu bekämpfen versuchen,

werden nie in die Lage kommen die Verlotterung oder
gar den Zusammenbruch unseres Unternehmens erleben zu
können.

Ein, ohne Antrag zur Ausführung der Genossenschaftsleitung

vorgelegtes Bauprojekt, da es bei der Subventionsverteilung

nicht bedacht wurde, fand vor der Versammlung
keine Gnade und wurde die Ausführung mit grosser Mehrheit
abgelehnt.

In der Diskussion wurde mehrmals scharf gerügt, dass
unsere Genossenschaft wiederholt bei der Subventionszuteilung
übergangen worden sei. Die Betriebskommission hat den Auftrag

erhalten, bis Frühjahr 1929 die nötigen Vorkehren für ein
neues Projekt vorzubereiten und mit den städtischen Instanzen
in Verbindung zu treten um Subvention zu erhalten, damit
die Möglichkeit gegeben werde, für die Kategorien der untersten

Besoldungsklassen preiswerte, ihrem Einkommen
entsprechende Wohnungen erstellen zu können.

Alle diejenigen Genossenschafter, die bereits auf eine
Wohnung in diesem Jahr gerechnet haben, möchten wir
ersuchen sich noch etwas gedulden zu wollen und nicht etwa
der guten Sache den Rücken zu kehren.

Mit einem markanten Schlusswort schliesst der Vorsitzende
die flott verlaufene, von genossenschaftlichem Sinn und Geist
getragene Versammlung.

Hausbrand-,Bestellung. Diejenigen Genossenschafter,

die nicht in einer Genossenschaftswohnung wohnen,
gleichwohl aber bei der Genossenschaft den nötigen
Hausbrand bestellen möchten, können die Bestellscheine ab 10. Mai
bei Genossenschafter Hess, Josefstrasse 170 in Empfang
nehmen. Dieselben sind deutlich ausgefüllt bis 15. Mai an die
gleiche Adresse zu retournieren.

Die Betriebskommission.

LITERATUR

Peter Meyer, Moderne Schweizer Wohnhäuser.
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie., Zürich.

In der Zeit des Suchens nach neuen Ausdrucksformen in
der Architektur war es ein guter Gedanke, die neuen tüchtigen

Leistungen unserer Schweizer Architekten im Bild zu
sammeln. Das Buch enthält keine kritische Würdigung der
einzelnen Bauten; lediglich mit photographischen Bildern,
Aussen- und Innenansichten, mit Situations- und Grundrissplänen

werden die neuen Lösungen klar veranschaulicht, wobei

die treffliche Ausstattung angenehm auffällt. Dass die
Verwirklichung der neuen Baugedanken nicht unbedingt an das
flache Dach gebunden ist, zeigt die Sammlung deutlich, die
der Verfasser selbst als «Bilderbuch» befrachtet wissen will.
Es bietet denn auch dem Fachmann wie dem Auftraggeber,

aber auch jedem, der sich für unsere geistigen Bewegungen
interessiert, Anregung und Aufklärung. Auf die kurze
Einleitung, die ein scharf gezeichnetes Bild der Grundlagen
moderner Architektur umreisst, sei noch speziell hingewiesen.

H. P.

Dr. med. Paul Lauener, Bern. Die hygienische
Volksbelehrung in der Schweiz. Hygienischer
Wegweiser, Heft 10, Oktober 1927. Deutscher Verlag für
Volkswohlfahrt in Dresden. (2 Frk.)
Die Broschüre gibt nach einem kurzen Ueberblick über

die Gesundheitsbedingungen in der Schweiz, eine eingehende
Darstellung der hygienischen Aufklärung die von behördlicher

Seite und durch private Vereinigungen, Verbände und
Einrichtungen bei uns betrieben wird. Zweck, Organisation
und Tätigkeitsfeld der einzelnen Institutionen werden dargelegt.

Auch unser Schweiz. Verband für Wohnungswesen und
Wohnungsreform ist berücksichtigt. Bei der ausgedehnten
Hilfsarbeit, die von gemeinnütziger Seite in der Schweiz
auf den verschiedensten Gebieten geleistet wird, so für die
Bekämpfung des Alkoholismus, der Geschlechtskrankheiten
und des Krebses, für Kinder-, und Frauenschutz, für Anormale

jeder Art, für Kranke, insbesondere Tuberkulöse, für
Schüler und Schulentlassene usw., bildet das Buch eine
notwendige und erwünschte Zusammenfassung und Orientierung.
«Das Werk», Schweiz. Monatsschrift für Architektur etc. Red.

Prof. Bernoulli. März 1928: Blockpläne von K. Hippenmeier.

Wohngenossenschaft Gundeldingen Basel. Die
Tapete.

Zeitschrift für Wohnungswesen, Berlin. Bd. XXVI.. Heft 6
vom 25. März 1928: Berliner Haushaltsdefizit und
Hauszinssteuer von Dr. Fleischmann.

Rheinische Blätter für Wohnungswesen, Düsseldorf. 24. Jahrg.
Heft 3, März 1928: Die Tätigkeit der gemeinnützigen
Bauvereinigungen in Belgien, von Senator Vinck, Brüssel.
Private Bauwirtschaft und Wohnungswirtschaft von Prof.
Dr. Thiess, Köln: Das Hauptgesims am Massivhaus von
Ing. Martin, Köln.

HOF UND GARTEN

Im Gemüsegarten muss fleissig gejätet und auf Ungeziefer
geachtet werden, auch ist gegen Nachtfröste noch Vorsorge
zu treffen. Nachsaat von Koni, Salat, Sommerrettigen, Peterli,
und Wurzelgewächsen. Von Mitte Mai ab können Tomaten

ins Freiland gepflanzt werden. Im Blumengarten werden
Topf- und Knollengewächse wie Sommerblumen ausgepflanzt.
Rosen müssen vor Ungeziefer behütet werden.

HANDWERKLICHE SELBSTHILFE 1

Der Vorgang des Nageins.
Für viele ist schon der ganz einfache Vorgang des

Hineinschlagens eines Nagels eine Kunstleistung. Der Nagel
wird gewöhnlich krumm und zudem werden auch meist die
Finger stark in Mitleidenschaft gezogen. Man merke sich:
Der Hammer soll eine gute, nicht verschlagene Breitbahn
haben. Den Hammerstiel fasse man nicht in der Nähe des
Hammerkopfes, sondern weit hinten. Man schlage nicht ängstlich,

sonst wird der Schlag unsicher und trifft gewöhnlich den
Nagel seitlich. Die Folge ist dann, dass der Nagel krumm
wird. In einen Ast oder dessen Umgebung bringt auch der
geschickte Handwerker keinen Nagel hinein, ebensowenig

Brenneisen, Dussy & Cie. HOCH- &

Zürich 6 Cuimannstr. 61

Tel. L 31.87 Oerlikon Tel.
L. 80.34 TIEFBAU Unternehmung

578
Gebr. P. & R. Schiirmann, Zürich 3

Telefon Selnau 84.54 - Bertastraße TO

Spezialgeschäft für Keramische wand- und Bodenbeläge
Fachgemässe Ausführung. - Konkurrenzlose Preise.
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